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Anzeige einer Tierhaltung
Nach Artikel 84 der Verordnung (EU) Nr. 2016 / 429 i. V. m. §§ 26, 45 
Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV), §§ 3 (4) und § 4 (3) Schweine-
haltungshygiene-Verordnung, § 2 (1) Geflügelpest-Verordnung,  
§ 1 a Bienenseuchen-Verordnung

Neuanzeige einer Tierhaltung
Änderungsmitteilung

Ende der gesamten Tierhaltung
Ende der Haltung bestimmter Tierarten

Verantwortliche Person
Name:
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
Ortsteil:
Telefon:
E-Mail / Fax:

Standort der Tierhaltung
Wie Postanschrift linke Spalte
Abweichende Postanschrift:

Keine Postanschrift; Angabe der Geokoordinaten   
erforderlich

Geokoordinaten:

Betriebsname: TSF-Nummer:

Tierhalter*in / Unternehmen – Postanschrift

Ggf. bereits vorhandene Registriernummer: 276 01 002 000 _ _ _ _

Angaben zum Tierbestand

Tierart Anzahl Angaben zu Nutzung und Haltung
(Mehrfachnennung möglich)

Schweine Eber (Zucht)
Sauen (Zucht)
Mastschweine
Ferkel und Läufer

Zuchtbetrieb
gemischter Betrieb (Zucht+Mast)
reiner Mastbetrieb
ohne Nutzungszweck (Hobby)
ausschließlich Stallhaltung
Auslaufhaltung
Freilandhaltung

Saisonale Haltung von    bis

Rinder Kälber (bis 6 Monate)
Rinder 6 – 24 Monate
Rinder ab 2 Jahre

Milchviehbetrieb
Jungrinderaufzucht
Mutterkuhhaltung
Rindermast

Saisonale Haltung von    bis

Schafe bis 9 Monate
10 – 18 Monate
über 18 Monate

Wanderschafhaltung
Milchgewinnung

Saisonale Haltung von    bis

Ziegen bis 9 Monate
10 – 18 Monate
über 18 Monate

Milchgewinnung

Saisonale Haltung von    bis
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Tierart Anzahl Angaben zu Nutzung und Haltung
(Mehrfachnennung möglich)

Einhufer Pferde
Esel
andere Arten:

Hühner Legehennen (> 18 Wochen)
Junghennen (bis 18 Wochen)
Zuchthühner

reine Stallhaltung
überdachte Voliere
Freilandhaltung

Masthühner
Bruderhähne

Sonstiges Geflügel Hühner, Perl- und Rebhühner, Fasane 
Enten
Gänse

reine Stallhaltung
überdachte Voliere
Freilandhaltung

Puten
Tauben
Wachteln
Laufvögel; Arten:
andere Arten:

reine Stallhaltung
überdachte Voliere
Freilandhaltung

Nutzungszweck:

Saisonale Haltung von    bis

Bienen Völker am o.g. Standort
Völker; Standort:
Völker; Standort:

Völker; Standort:
Völker; Standort:

Kameliden Arten:

Gehegewild Arten:

Sonstige Klauentiere Arten:

Hinweise: 

• Telefon-, Faxnummer und E-Mailadresse sind freiwillige Angaben.  Eine kurzfristige Erreichbarkeit muss  
 gewährleistet sein.

• Als Anzahl ist die Zahl der im Jahresdurchschnitt gehaltenen Tiere anzugeben.

• Falls der Standort der Tierhaltung keine eigene Postanschrift hat, kann anstelle der Angabe der Geoko- 
 ordinaten auch ein aussagekräftiger Kartenausschnitt eingereicht werden, auf dem der Standort markiert ist.

• Die Haltung folgender Tierarten ist anzeigepflichtig:  
 Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Einhufer, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner,  
 Wachteln, Laufvögel, Gehegewild (Cervidae, Rentiere) Kameliden, andere Klauentiere, Bienen, Aquakulturen.

• Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen.

Ort und Datum

Bitte zurücksenden an:

wirksam werden.Die Meldung soll zum 

Landeshauptstadt Kiel
Ordnungsamt
Abteilung für Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit
Schulstraße 6
24143 Kiel

Völker; Standort:

Unterschrift 

oder:
Fax:       0431 901-62088
E-Mail:  veterinaerabteilung@kiel.de

FB-05-505-KI Version 1.0 Stand 10.10.2023 


